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Folie Nr. 1 zum Vortrag im Jugendhilfeausschuss v. 29.06.2026

Einführung in die Kinder- und Jugendhilfe
Auftrag – Aufgaben – Struktur
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Kinder- und Jugendhilfe
• A u f t r a g

• Aufgaben

• Struktur
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Folie Nr. 3 zum Vortrag im Jugendhilfeausschuss v. 29.06.2026

Kinder- und Jugendhilfe
Achtes Buch Sozialgesetzbuch

§ 1 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII):
• Recht eines jeden jungen Menschen auf individuelle Förderung und Erziehung

• zu einer eigenständigen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
• Benachteiligungen vermeiden oder abbauen

• Recht und Pflicht der Eltern auf Pflege und Erziehung ihrer Kinder (Art. 6 GG)
• Eltern beraten und unterstützen
• Kinder vor Gefahren schützen
• positive Lebensbedingungen sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt

erhalten oder schaffen.
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Folie Nr. 4 zum Vortrag im Jugendhilfeausschuss v. 29.06.2026

Kinder- und Jugendhilfe
Prinzipien

Hilfe vor staatlichen Eingriff
• Freiwilligkeit, Hilfe anzunehmen oder abzulehnen

Grenze: Gefährdung des Kindeswohls

Partizipation
• Beteiligung von Eltern, Kindern und Jugendlichen an sie betreffenden Entscheidungen
• Wunsch- und Wahlrecht

Schweigepflicht
• Mitarbeiter/innen unterliegen genau so wie Ärzte der Schweigepflicht
• Schutz der personenbezogenen Daten hat Vorrang vor Informationsbedürfnissen anderer Stellen
• Weitergabe (nur) mit Einwilligung der Betroffenen

Positive Lebensbedingungen erhalten oder schaffen
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Kinder- und Jugendhilfe
• Auftrag

• A u f g a b e n

• Struktur
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Folie Nr. 6 zum Vortrag im Jugendhilfeausschuss v. 29.06.2026

Kinder- und Jugendhilfe
Aufgabenschwerpunkte allgemein

• Fördern, vorbeugen und bilden
• Beraten
• Unterstützen
• Schützen
• Planen und Steuern
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Folie Nr. 7 zum Vortrag im Jugendhilfeausschuss v. 29.06.2026

Kinder- und Jugendhilfe
Aufgabenschwerpunkte speziell

Fördern, vorbeugen und bilden
Leistungen nach §§ 11-26 SGBVIII

§§ 16-21
Förderung der

Erziehung
in der Familie

 Familienbildung
 Familienberatung
 Familienerholung
 Trennungs- und

Scheidungsberatung
 Umgangsrecht

§§ 22-26
Förderung von

Kindern in Tagesein-
richtungen und

Tagespflege

 Krippen
 Kindergärten
 Horte
 Tagespflege
 Selbstorganisierte

Gruppen

§§ 13, 14
Jugendsozialarbeit

erzieherischer
Kinder- und

Jugendschutz

 Jugendsozialarbeit an
Schulen

 Arbeitsweltbezogene
Jugendsozialarbeit

 Erzieherischer Kinder-
und Jugendschutz

§§ 11, 12
Jugendarbeit

Förderung der
Jugendverbände

 Offene Jugendarbeit
 Internationale

Jugendarbeit
 Förderung der

Jugendverbände
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Folie Nr. 8 zum Vortrag im Jugendhilfeausschuss v. 29.06.2026

Kinder- und Jugendhilfe
Aufgabenschwerpunkte speziell

Beraten
Leistungen nach §§ 16, 17, 18, 28 SGB VIII

In Fragen der
Erziehung

 Bei individuellen
Problemlagen

 Allgemeine Beratung
zur Stärkung der
Erziehungskompetenz

 Familienbildung

Trennungs- und
Scheidungsberatung

 Vermittlung von
Lösungen und
Absprachen für
förderliche
Elternverantwortung

 Einschließlich in
Fragen des Umgangs
nach Trennung und
Scheidung

Bei Konflikten
und Krisen

 für Eltern
 für Kinder und

Jugendliche
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Folie Nr. 9 zum Vortrag im Jugendhilfeausschuss v. 29.06.2026

Kinder- und Jugendhilfe
Aufgabenschwerpunkte speziell

Unterstützen
Leistungen nach §§ 27-41 SGB VIII individuelle Hilfen mit Rechtsanspruch

Hilfen zur Erziehung

 Erziehungsberatung
 Ambulante

Erziehungshilfen
 Teilstationäre Hilfen
 Stationäre Hilfen in

Pflegefamilien, Heimen
oder betreuter
Wohnform

Hilfen für junge
Volljährige

 Maßnahmen, wie bei
Hilfen zur Erziehung

 i. d. R. nur bis zur
Vollendung des 21.
Lebensjahres

 in begründeten Fällen
darüber hinaus

Eingliederungshilfen
für seelisch

behinderte Kinder
und Jugendliche

 Inklusive Plätze in
KiTas

 Ambulante Hilfen
 Teilstationäre Hilfen
 Stationäre Hilfen
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Folie Nr. 10 zum Vortrag im Jugendhilfeausschuss v. 29.06.2026

Kinder- und Jugendhilfe
Aufgabenschwerpunkte speziell

Schützen
Allgemeine positive Rahmenbedingungen schaffen sowie Schutzauftrag im Einzelfall

Frühwarnsysteme
und Frühe Hilfen

 Koki (Netzwerk Frühe
Hilfen)

 Beratung durch
insofern erfahrene
Fachkräfte (§§ 8a / 8b)

 erweiterte Führungs-
zeugnisse

Schutzauftrag bei
Kindeswohl-
gefährdung

 Hilfen zur Erziehung
 Anrufung des Familien-

gerichts wg. Sorgerecht
 Inobhutnahme

Vernetzung

 mit Gesundheitshilfen
 mit Schule
 mit Polizei
 mit Arbeitsagentur
 …..

Gestaltung positiver
Lebensbedingungen

 Kinder- und
Familienfreundlichkeit

 Betriebserlaubnisver-
fahren

 Kinderverträglichkeits-
prüfung

 …..
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Folie Nr. 11 zum Vortrag im Jugendhilfeausschuss v. 29.06.2026

Kinder- und Jugendhilfe
Exkurs: Elterliches Sorgerecht
Eingriff nur möglich, wenn

• das Wohl des Kindes gefährdet ist (z. B. bei Vernachlässigung, Misshandlung,
Missbrauch)

• und die Eltern nicht bereit und in der Lage sind, die Gefährdung zu beenden
• und andere Maßnahmen erfolglos geblieben sind oder nicht ausreichen
• und die ergriffenen Maßnahmen eine geeignete und verhältnismäßige Form

der Gefahrenabwehr darstellen.

Die Entscheidung trifft das Familiengericht.
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Folie Nr. 12 zum Vortrag im Jugendhilfeausschuss v. 29.06.2026

Kinder- und Jugendhilfe
Aufgabenschwerpunkte speziell

Planen und Steuern
Zentrale Aufgabe des Jugendamtes

Die Jugendämter haben die Gesamt- und Planungsverantwortung für die Erfüllung der Aufgaben
nach dem Sozialgesetzbuch VIII. Dies beinhaltet, dass

• alle Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen rechtzeitig und ausreichend zur Verfügung stehen,
• auch unvorhergesehene Bedarfe befriedigt werden können,
• eine kontinuierliche Qualitätsentwicklung erfolgt,
• von den bereit gestellten Mitteln ein angemessener Anteil für Jugendarbeit verwendet wird und
• eine den Bedarf entsprechende Auswahl von Fachkräften zur Verfügung steht.
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Folie Nr. 13 zum Vortrag im Jugendhilfeausschuss v. 29.06.2026

Kinder- und Jugendhilfe
Andere Aufgaben des Jugendamtes
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Folie Nr. 14 zum Vortrag im Jugendhilfeausschuss v. 29.06.2026

Aktuell20242023202220212020Bezeichnung d. VorgangsLfdNr.

152158145140265230Gefährdungsmeldungen §8a1.

323139353335Inobhutnahme §422.

97
(22)

93
(30)

80
(29)

68
(18)

62
(12)

61
(14)

Amtsvormundschaft/-
pflegschaft (UMA)

3.

570585598606622670Beistandschaft4.

828760659631659625Unterhaltsvorschuss5.

420577544541461420Kita-Erstattungsanträge6.

230357493371263352Jugendgerichtshilfe7.

15717912211311397KoKi-Koordinationsstelle8.

162157132126132139Vollzeitpflege §§33/35a/419.

668280556664Heimunterbringung
§§34/35a/41

10.

6155291885Kindertagespflege §§22-2411.

Kinder- und Jugendhilfe
Aktuelle Fallzahlen
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Folie Nr. 15 zum Vortrag im Jugendhilfeausschuss v. 29.06.2026

Aufwendungen der Jugendhilfe
Verlaufsübersicht und Analyse
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Aufwendungen der Jugendhilfe
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Folie Nr. 16 zum Vortrag im Jugendhilfeausschuss v. 29.06.2026

Ausblick
auf die Haushaltsprognosen für 2026 (Hauptkostengruppen)

ZuschussplanungenKurzbezeichnungKonto
20262025

450.000 €400.000 €§ 22 Förderung v. Kindertageseinrichtungen4-4541

1.570.000 €1.430.000 €§ 33 Vollzeitpflege4-4556

3.087.100 €2.642.100 €§ 34 Heimerziehung4-4557

2.142.700 €1.789.500 €§ 35a Eingliederungshilfe seelisch beh. Kinder4-4560

1.478.400 €1.451.400 €§ 41 Hilfe f. junge Volljährige4-4561

+753.500 €660.000 €§ 42 Vorläufige Schutzmaßnahmen4-4565
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Folie Nr. 17 zum Vortrag im Jugendhilfeausschuss v. 29.06.2026

Kinder- und Jugendhilfe
• Auftrag

• Aufgaben

• S t r u k t u r
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Folie Nr. 18 zum Vortrag im Jugendhilfeausschuss v. 29.06.2026

Kinder- und Jugendhilfe
Kommunale Selbstverwaltung
 Jugendhilfe ist eine Pflichtaufgabe des Landkreises oder der kreisfreien Stadt.
 Jede/r kreisfreie Stadt / Landkreis muss ein Jugendamt (insg. 576) errichten.

 Die Aufgaben des Jugendamtes werden durch den Jugendhilfeausschuss und
durch die Verwaltung des Jugendamtes (sog. Zweigliedrigkeit) wahrgenommen.
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Folie Nr. 19 zum Vortrag im Jugendhilfeausschuss v. 29.06.2026

Kinder- und Jugendhilfe
Grundstruktur des Jugendamtes

J u g e n d a m t

Jugendhilfeausschuss (JHA) Verwaltung

Der JHA befasst sich mit allen Angelegen-
heiten der Jugendhilfe, insbesondere mit:

 der Beratung von Problemlagen
junger Menschen und Familien

 der Weiterentwicklung der Jugendhilfe

 der Jugendhilfeplanung

 der Förderung der freien Jugendhilfe

 Laufende Geschäfte

 ….

 Umsetzung der Beschlüsse

 Vorbereiten von Entscheidungen in
JHA und Kreistag

 Beteiligung von Trägern der Jugendhilfe
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Folie Nr. 20 zum Vortrag im Jugendhilfeausschuss v. 29.06.2026

Kinder- und Jugendhilfe
Jugendhilfeausschuss
 ist ein Pflichtausschuss.
 ist in der Zusammensetzung eine Besonderheit innerhalb der kommunalen

Selbstverwaltung.
 befasst sich mit allen Angelegenheiten der Jugendhilfe.
 ist ein beschließender Ausschuss im Rahmen der bereit gestellten Mittel, des

Satzungsrechts und der Beschlüsse des Kreistages.
 hat ein Antrags-/Anhörungsrecht zu allen jugendhilferelevanten Angelegenheiten

(z. B. gegenüber dem Kreistag).
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Folie Nr. 21 zum Vortrag im Jugendhilfeausschuss v. 29.06.2026

Jugendamtsleitung

Fachbereich
Verwaltung

19
MA

Fachbereich
Soziale Dienste

16
MA

Fachbereich
Pflegekinderfachdienst

10
MA

Fachbereich
Schulische Dienste

21
MA

5
Stabsstellen

Sachgebiet 25
Kreisjugendamt Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim

Kleine Organisationsstruktur
Stand: 06/2026

Mitarbeitende: 80

FÖJ-Stelle, FSJ-Stelle, 6 HS-Stellen, 2 Azubi-Stellen

Kreisjugendring
Vorstandschaft
Geschäftsstelle

Deligiertenversammlung

Jugendhilfeausschuss
Kreisausschuss

Kreistag

Kinder- und Jugendhilfe
Aufbau Kreisjugendamt
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Folie Nr. 22 zum Vortrag im Jugendhilfeausschuss v. 29.06.2026

Kinder- und Jugendhilfe
Verwaltung
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Folie Nr. 23 zum Vortrag im Jugendhilfeausschuss v. 29.06.2026

Kinder- und Jugendhilfe
Trägerschaften
• Träger der öffentlichen Jugendhilfe

 Jugendamt, Gemeinden, Kreisjugendring

• Träger der freien Jugendhilfe
 Kirchen, Religionsgemeinschaften, Wohlfahrtsverbände, Jugendverbände,

anerkannte Träger der Jugendhilfe
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Folie Nr. 24 zum Vortrag im Jugendhilfeausschuss v. 29.06.2026

Kinder- und Jugendhilfe
Trägerschaften

Verhältnis
öffentliche und freie Jugendhilfe

 Planung und Gesamtverantwortung liegen beim öffentlichen Träger
 Trägervielfalt
 Subsidiaritätsprinzip
 Grundsatz der partnerschaftlichen Zusammenarbeit
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Folie Nr. 25 zum Vortrag im Jugendhilfeausschuss v. 29.06.2026

Kinder- und Jugendhilfe
Ziel: Gemeinsam Jugendhilfe gestalten
 Prävention
 Bildung und Teilhabe
 Integration / Inklusion
 Partizipation und Freiwilligkeit
 Förderung von Selbsthilfe und sozialem Engagement
 Lebenswelt- und Alltagsorientierung
 Standards und Fachlichkeit gewährleisten
 Positive Lebensbedingungen gestalten
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Folie Nr. 26 zum Vortrag im Jugendhilfeausschuss v. 29.06.2026

Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit


